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Mandanten-Rundschreiben 02/2025 
 
Fahrtkosten eines Teilzeitstudierenden • Periodengerechte Verteilung 
einer Leasingsonderzahlung • Änderung der Gewinnermittlungsart • Er-
weiterte Gewerbesteuerkürzung für Grundstücksgesellschaften 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu berichten ist insbesondere über aktuelle Rechtsprechung. So hat der BFH 
zu Fahrtkosten eines (nicht erwerbstätigen) Teilzeitstudierenden entschie-
den. Die Abgrenzung zwischen Vollzeit- und Teilzeitstudierendem ist steuer-
lich von Bedeutung für den Abzug von Fahrtkosten. 
 
Daneben liegt erneut Rechtsprechung zur erweiterten Grundstückskürzung 
bei Wohnungsunternehmen vor. Diese gesetzliche Möglichkeit der Vermei-
dung der Gewerbesteuerbelastung wird von der Rechtsprechung sehr eng 
ausgelegt. 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Steuererklärungsfristen für 2023 und für 2024 

2 Fahrtkosten eines (nicht erwerbstätigen) Teilzeitstudierenden zwischen seiner Wohnung und seinem Studi-
enort 

3 Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio sind keine außergewöhnlichen Belastungen 

4 Kindergeld auch nach Ausbildung als Rettungssanitäterin möglich 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

5 Jahresmeldung für Minijobber 

6 Aufteilung ausländischer Sozialversicherungsbeiträge 

7 Übergangsregelung zur Sozialversicherungspflicht von Lehrkräften 

8 Periodengerechte Verteilung einer Leasingsonderzahlung im Rahmen der Ermittlung der jährlichen Fahr-
zeuggesamtkosten 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

9 Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) 2025 

10 Wahl der Gewinnermittlungsart kann nicht nachträglich geändert werden 

11 Steuerbegünstigte Hofübergabe und Zurückbehalt von einzelnen Flächen 

12 Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf Umsätze von Kunstgießereien 

13 Steuerfreiheit von Bildungsleistungen – Gültigkeit von Bescheinigungen 

14 BFH stärkt die Bedeutung der umsatzsteuerlichen Kostenteilungsgemeinschaft insbesondere bei Ärzten 

 

Für Personengesellschaften 

15 Grundbesitzende Personengesellschaft – Grunderwerbsteuer bei Gesellschafterwechsel 

16 Beteiligungsgesellschaft/Holding: Allgemeine Betriebsausgaben sind ggf. nur teilweise steuerlich abzugsfä-
hig 

17 Gewinnübertragung aus Grundstücksveräußerungen von einem anderen Gewerbebetrieb des Kommandi-
tisten 

 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

18 Forderungsverzicht eines Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft gegen Besserungsschein 

19 Entgelt für die drittnützige Verpfändung eines Bankguthabens und die Einräumung eines Abrufdarlehens 

 

Für Hauseigentümer 

20 Erweiterte Gewerbesteuerkürzung für Grundstücksgesellschaften: Enge Voraussetzungen sind zu beach-
ten 

21 Erbschaftsteuerlich begünstigte Übertragung von „Wohnungsunternehmen“ 

22 Parkhaus als erbschaftsteuerrechtlich nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen – Hotels dagegen schon 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

23 Organschaft: „Wichtiger Grund“ zur vorzeitigen Beendigung eines Gewinnabführungsvertrags 

24 Organschaft: Abzugsverbot des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG auch für organschaftliche Innenfinanzierung 

25 Keine vGA wegen bloß tatsächlicher Nutzungsmöglichkeit einer spanischen Immobilie 

26 Steuerliche Erfassung der entgeltlichen Ablösung eines Nießbrauchs an GmbH-Anteilen 

27 Bundessozialgericht zur Sozialversicherungspflicht von GmbH-Geschäftsführern 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Steuererklärungsfristen für 2023 und für 2024 

Steuererklärungen, wie insbesondere die Einkommensteuererklärung und bei Unternehmen die 

Umsatz-, Gewerbe- und ggf. Körperschaftsteuer- oder bei Personengesellschaften die Feststel-

lungs- und Gewerbesteuererklärung sind grds. sieben Monate nach Ablauf des Kalenderjahres 

beim Finanzamt einzureichen. Verlängerte Fristen gelten bei Stpfl., die den Gewinn aus Land- und 

Forstwirtschaft nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln. Sofern al-

lerdings für die Anfertigung der Steuererklärungen ein Steuerberater oder anderer zur geschäfts-

mäßigen Hilfeleistung in Steuersachen Befugter beauftragt wird, verlängert sich die Frist auf 14 

(bzw. bei überwiegend Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft: 19) Monate. 

Diese Erklärungsfristen sind aktuell noch verlängert, was im Zuge der Corona-Pandemie be-

schlossen wurde. Aktuell gelten folgende Erklärungsfristen: 

 steuerlich nicht beratene Stpfl.  steuerlich beratene Stpfl.  

Besteuerungszeitraum 2023  2.9.2024  2.6.2025  

Besteuerungszeitraum 2024  31.7.2025  30.4.2026  

Hinweis: 

Das Finanzamt kann in Fällen, in denen Steuer- und Feststellungserklärungen durch Angehörige der steu-
erberatenden Berufe erstellt werden, eine vorzeitige Abgabe der Steuer- und Feststellungserklärung anfor-
dern (sog. Vorabanforderung). 

Handlungsempfehlung: 

Werden die Erklärungsfristen überschritten, so kann ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Sofern 

Steuererklärungen nicht innerhalb der gesetzlichen Frist abgegeben werden und die Steuerfestsetzung zu 
einer Nachzahlung führt, ist nach der gesetzlichen Anordnung ein Verspätungszuschlag regelmäßig zwin-
gend festzusetzen. 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass selbstverständlich auch eine frühere Abgabe möglich und ggf. auch 
sinnvoll ist. Dies kann sich insbesondere anbieten, wenn mit einer Steuererstattung zu rechnen ist. In diesen 
Fällen kann auch eine (nachträgliche) Herabsetzung von Vorauszahlungen geprüft werden. 

2 Fahrtkosten eines (nicht erwerbstätigen) Teilzeitstudierenden zwischen seiner Wohnung 
und seinem Studienort 

Beruflich veranlasste Aufwendungen, die im Rahmen einer Zweitausbildung (Berufsausbildung 

oder Studium) anfallen, können als (vorab entstandene) Werbungskosten steuerlich geltend ge-

macht werden. Hierzu gehören auch die Fahrtkosten zur Ausbildungsstätte. Hinsichtlich des An-

satzes der Fahrtkosten ist jedoch zu differenzieren: 

– Grundsätzlich können die Aufwendungen eines Arbeitnehmers für beruflich veranlasste Fahr-

ten, die nicht Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie keine Familienheim-

fahrten sind, nach Wahl des Stpfl. in tatsächlicher Höhe oder bei Benutzung eines Pkw mit dem 

pauschalen Kilometersatz von 0,30 € für jeden gefahrenen Kilometer angesetzt werden. 

– Aufwendungen für Fahrten zu einer Bildungseinrichtung, die der Stpfl. außerhalb eines Dienst-

verhältnisses zum Zwecke eines Vollzeitstudiums oder einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme 

aufsucht, können dagegen nur mit der Entfernungspauschale berücksichtigt werden, weil die 

Bildungseinrichtung in diesem Fall als erste Tätigkeitsstätte gilt. Damit ist im Grundsatz lediglich 

ein Ansatz von 0,30 € je Entfernungskilometer möglich. 

Der BFH hat nun mit Urteil vom 24.10.2024 (Az. VI R 7/22) zur Abgrenzung zwischen Vollzeit- 

und Teilzeitstudium Stellung genommen. Im Streitfall belegte der Stpfl. an der Fernuniversität 

Hagen ab dem Wintersemester 2016/2017 einen weiteren Studiengang, nachdem er bereits im 

Jahr 2008 dort ein Studium erfolgreich abgeschlossen hatte. Ausweislich der Studienbescheini-

gungen war er während des Streitjahres als „Teilzeitstudent“ eingeschrieben. In einem Beschäfti-

gungsverhältnis stand der Stpfl. daneben nicht.  
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Die Fernuniversität differenziert auf ihrer Website wie folgt zwischen Vollzeit- und Teilzeitstudie-

renden: 

– Vollzeitstudierende haben eine entsprechende Hochschulzugangsberechtigung und studie-

ren den geplanten Studiengang in einem zeitlichen Umfang von etwa 40 Stunden wöchentlich. 

Dieser Status entspricht dem Status eines Studierenden an einer Präsenzhochschule und ist 

Voraussetzung für die Förderung durch BAföG. (...) 

– Teilzeitstudierende sind ebenfalls Studierende eines Studiengangs..., studieren aber überwie-

gend berufsbegleitend in einem zeitlichen Umfang von etwa 20 Stunden wöchentlich (...)“ 

In der Steuererklärung für das Streitjahr machte der Stpfl. bei den Einkünften aus nichtselbstän-

diger Arbeit Aufwendungen für 29 Hin- und Rückfahrten zwischen seiner Wohnung und der Fern-

universität in Hagen i.H.v. 4 819,80 € als Werbungskosten geltend. Die Berechnung der Fahrtkos-

ten erfolgte mit 0,30 € je gefahrenem Kilometer. Das FA wollte dagegen nur Fahrtkosten nach der 

Entfernungspauschale – mithin i.H.v. 2 410 € – berücksichtigen, da ein Studium, das – wie im 

Streitfall – außerhalb eines Arbeitsverhältnisses erfolge, ein Vollzeitstudium sei und die Universität 

deshalb als erste Tätigkeitsstätte gelte. 

Der BFH bestätigt aber die Auffassung des Stpfl. und damit den deutlich höheren Werbungskos-

tenabzug. Ein Vollzeitstudium liege im Gegensatz zu einem nur in Teilzeit durchgeführten Studium 

vor, wenn das Studium nach der Studienordnung darauf ausgelegt ist, dass sich die Studierenden 

diesem vergleichbar einem vollbeschäftigten Arbeitnehmer zeitlich vollumfänglich widmen müs-

sen. Davon sei auszugehen, wenn das Studium nach den Ausbildungsbestimmungen (hier Studi-

enordnungen) oder der allgemeinen Erfahrung insgesamt etwa 40 Wochenstunden (Unterricht, 

Praktika sowie Vor- und Nachbereitung zusammengenommen) erfordert bzw. im Durchschnitt pro 

Semester 30 ECTS-Leistungspunkte (Creditpoints) vergeben werden. Ist dies der Fall, könne 

grundsätzlich von einem Vollzeitstudium ausgegangen werden. Sei das Studium nach der jewei-

ligen Studienordnung hingegen darauf ausgerichtet, dass die Studierenden für die Erbringung der 

vorgeschriebenen Studienleistungen nur einen Teil ihrer Arbeitszeit aufwenden müssen, liegt ein 

Teilzeitstudium vor. Ob die Studierenden daneben in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder 

anderweitig erwerbstätig sind, sei für die steuerrechtliche Einordnung eines Studiums als Teilzeit-

studium unerheblich. 

Handlungsempfehlung: 

Im Einzelfall ist eine Dokumentation der Studienanforderungen ratsam. 

3 Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio sind keine außergewöhnlichen Belastungen 

Der BFH hat mit Urteil vom 21.11.2024 (Az. VI R 1/23) entschieden, dass Aufwendungen für die 

Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio grundsätzlich nicht als außergewöhnliche Belastungen zu 

berücksichtigen sind. Dies gilt auch dann, wenn die Teilnahme an einem dort angebotenen, ärzt-

lich verordneten Funktionstraining die Mitgliedschaft in dem Fitnessstudio voraussetzt. 

Der Stpfl. wurde ein Funktionstraining in Form von Wassergymnastik ärztlich verordnet. Die Stpfl. 

entschied sich für ein solches Training bei einem Reha-Verein, der die Kurse in einem für sie 

verkehrsgünstig gelegenen Fitnessstudio abhielt. Voraussetzung für die Kursteilnahme war neben 

dem Kostenbeitrag für das Funktionstraining und der Mitgliedschaft im Reha-Verein auch die Mit-

gliedschaft in dem Fitnessstudio. Letztere berechtigte die Stpfl. allerdings auch zur Nutzung des 

Schwimmbads und der Sauna sowie zur Teilnahme an weiteren Kursen. Die Krankenkasse er-

stattete lediglich die Kursgebühren für das Funktionstraining. Als Krankheitskosten und damit als 

außergewöhnliche Belastungen wurden nur die Mitgliedsbeiträge für den Reha-Verein berück-

sichtigt. Einen Abzug der Mitgliedsbeiträge für das Fitnessstudio als außergewöhnliche Belastung 

lehnten das Finanzamt und auch das FG ab. 

Der BFH hat bestätigt, dass die Kosten für die Mitgliedschaft in dem Fitnessstudio nicht als au-

ßergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden können. Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstu-

dio zählen grundsätzlich nicht zu den als außergewöhnliche Belastungen anzuerkennenden 

zwangsläufig entstandenen Krankheitskosten. Denn das mit der Mitgliedschaft in einem Fitness-

studio einhergehende Leistungsangebot wird auch von gesunden Menschen in Anspruch genom-

men, um die Gesundheit zu erhalten, das Wohlbefinden zu steigern oder die Freizeit sinnvoll zu 

gestalten. Vorliegend lag es in der freien Entscheidung der Stpfl., das ärztlich verordnete Training 

bei diesem Anbieter oder auch bei einem anderen Anbieter wahrzunehmen.  
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Zudem steht dem Abzug der Mitgliedsbeiträge der Umstand entgegen, dass die Stpfl. hierdurch 

die Möglichkeit erhielt, auch weitere Leistungsangebote – jenseits des medizinisch indizierten 

Funktionstrainings – zu nutzen. Dies gilt auch dann, wenn die Stpfl. tatsächlich hiervon keinen 

Gebrauch gemacht hat. 

Handlungsempfehlung: 

Der Abzug von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung wird insgesamt von der FinVerw und auch 
der Rechtsprechung eng ausgelegt. 

4 Kindergeld auch nach Ausbildung als Rettungssanitäterin möglich 

Der Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung schließt im Grundsatz die Gewährung von Kin-

dergeld für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, aus. Insoweit ist von Bedeutung, was 

als „Berufsausbildung“ gilt. Das FG Münster hat nun mit Urteil vom 28.8.2024 (Az. 9 K 108/24 

Kq,AO) entschieden, dass dieser Begriff wie bei der Abgrenzung des Werbungskostenabzugs 

auszulegen ist. Im Streitfall absolvierte die Tochter der Stpfl. eine dreimonatige Ausbildung zur 

Rettungssanitäterin und studierte anschließend Jura. Bei der Ausbildung als Rettungssanitäterin 

handelt es sich nach der Entscheidung des Gerichts nicht um eine Berufsausbildung, die die an-

schließende Kindergeldgewährung während des Studiums ausschließt. Nach der Abgrenzung 

zum Werbungskostenrecht liegt eine Berufsausbildung vor, wenn eine geordnete Ausbildung mit 

einer Mindestdauer von zwölf Monaten bei vollzeitiger Ausbildung und mit einer Abschlussprüfung 

durchgeführt wird. Dies war vorliegend nicht gegeben. 

Hinweis: 

Gegen diese Entscheidung wurde nun die Revision beim BFH eingelegt (Az. III R 31/24), so dass dessen 
Entscheidung abzuwarten bleibt. Insoweit liegt beim BFH auch ein weiterer vergleichbarer Fall zur Entschei-
dung vor. 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

5 Jahresmeldung für Minijobber 

Die Minijob-Zentrale weist aktuell auf die Frist zur Übersendung der Jahresmeldung an die Mi-

nijob-Zentrale hin. Gewerbliche Arbeitgeber müssen eine Jahresmeldung für Minijobber erstellen, 

die über den 31.12. hinaus beschäftigt und gemeldet sind. Die Meldung zur Sozialversicherung 

mit dem Meldegrund 50 ist spätestens bis zum 15.2. des Folgejahres zu übermitteln. Meldungen 

zur Sozialversicherung für Minijobberinnen und Minijobber erhält die Minijob-Zentrale. Die Jahres-

meldung enthält das Arbeitsentgelt, für das Beiträge zur Rentenversicherung abgeführt wurden. 

Ob sich Minijobberinnen und Minijobber von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung 

haben befreien lassen oder zusätzlich zu den Beiträgen des Arbeitgebers auch eigene Beiträge 

zur Rentenversicherung zahlen, spielt dabei keine Rolle. 

Insoweit ist auf folgende Besonderheiten hinzuweisen: 

– Für kurzfristig Beschäftigte muss keine Jahresmeldung erstellt werden. Es ist nur eine An- und 

Abmeldung der Beschäftigung erforderlich. 

– Wurde im Verlauf des Jahres eine Unterbrechung der Beschäftigung gemeldet oder die Be-

schäftigung bei der Minijob-Zentrale abgemeldet, entfällt die Jahresmeldung. Die für die Ein-

zugsstelle notwendigen Informationen wurden dann bereits mit der Abmeldung oder der Mel-

dung zur Unterbrechung der Beschäftigung mitgeteilt. 

Handlungsempfehlung: 

Die Jahresmeldung wird von vielen Entgeltabrechnungsprogrammen automatisch mit der Januarabrechnung 
erstellt. In diesen Fällen müssen Arbeitgeber nichts weiter unternehmen. 


